
 

  
   ________________________________________________________________________          

A          HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                      

                                                                                                   
Gemeindeverwaltung und Infozentrum, Bahnhofstraße 4   
Telefon 07393/917383, Telefax 07393/917384,  
Internet: www.gemeinde-untermarchtal.de   
E-Mail: info@gemeinde-untermarchtal.de  
Öffnungszeiten :  Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr,  
   Montag, Dienstag und Donnerstag 13.30 bis 17.00 Uhr 
   Mittwochnachmittag GESCHLOSSEN ! 

                                                                                  03. Dezember 2021 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

116 117 
Die ärztliche Notrufnummer ist nicht mehr wie gewohnt nur am Wochenende erreich-
bar, sondern auch an den Werktagen zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag 18.00 – 08.00 Uhr  
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag, Sonntag, Feiertag von 08.00 bis 22.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  01805 911 601 –  
 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 
Apotheken-Notdienst:  
Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Untermarchtal ist abrufbar über  
- Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über das Handy 
unter 22833 (max. 69 ct/min)  

 www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html  
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Notdienste der Apotheken sind 
unverbindlich, da kurzfristige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig  
dargestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser Portale/Dienste kann 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die  
angegebene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, ist eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit der gewählten Apotheke zu empfehlen. 

 

 
 

Amtsblatt 

 
DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL  

http://www.gemeinde-untermarchtal.de/
mailto:info@gemeinde-untermarchtal.de
http://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html
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Termine auf einen Blick 
 
Samstag, 04.12.2021     Sirenenprobealarm 
gg. 11:35 Uhr  
 
Samstag, 04.12.2021     Hauptversammlung  
Mehrzweckhalle 19:30 Uhr      ENTFÄLLT  Freiwillige Feuerwehr 
 
Dienstag, 07.12.2021     Blaue Tonne 
 
Mittwoch, 08.12.2021     Müllabfuhr 
 
Mittwoch, 15.12.2021     Müllabfuhr 
 
Donnerstag, 16.12.2021    Abholung der gelben Säcke 
 

Amtsblattredaktion – HINWEIS – Wir bitten um Beachtung 
Das nächste und letzte Amtsblatt in diesem Jahr wird in der KW 52 am 23.12.2021 
herausgegeben. Das erste Amtsblatt im Jahr 2022 erscheint am 14.01.2022, also in 
der 2. Kalenderwoche und dann wie immer freitags in den geraden Wochen. 

 

Wir bitten um Beachtung 
Das Rathaus/Infozentrum ist über die Feiertage wie folgt geschlossen: 
27.12.2021 bis 31.12.2021 und 07.01.2022. In dringenden Fällen schreiben Sie uns 

eine E-Mail: bm@gemeinde-untermarchtal.de 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

 

 
 

mailto:bm@gemeinde-untermarchtal.de
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Gemeinderatssitzung 
 
 

Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom 23.11.2021 

 

Wegen der Coronapandemie und den deshalb geltenden besonderen 
Verordnungen, wurde auch diese Gemeinderatsitzung zum Schutz der 
Teilnehmer in der Mehrzweckhalle im OG durchgeführt. So konnte ein 
Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 
 
TOP 1  Besichtigung Baumaßnahmen Schulgebäude 
 
Zu Beginn der Sitzung besichtigte der Gemeinderat die Baumaßnahmen im 
Schulgebäude. Die energetische Sanierung des Gebäudes war ja bereits vor einiger 
Zeit begonnen worden. Mit den jetzt nahezu abgeschlossenen Maßnahmen wurde die 
energetische Sanierung fortgeführt. Erneuert wurden das restliche Mauerwerk und das 
Dach. Des Weiteren wurde der Brandschutz im Gebäude umgesetzt. Hier wurde für 
die Klassenräume ein 2. Fluchtweg geschaffen der an der östlichen Giebelseite in eine 
Fluchttreppe mündet. Über die Treppe wurde auch ein Fluchtweg für den Jugendraum 
realisiert. Der Jugendraum kann nun wieder benutzt werden. 
Neben einer neuen Belüftungsanlage für das Untergeschoss, wo im ehemaligen 
Turnraum auch eine kleine Küche eingebaut wurde, war die Verlegung der 
Toilettenanlage in das Gebäude eine der größten Teilmaßnahmen.  Durch einen 
Umbau des Vorraumes und der alten sanitären Anlagen ist es jetzt für die Schüler 
möglich zur Toilette zu gehen, ohne das Gebäude zu verlassen.  Realisiert wurde auch 
eine Behindertentoilette, die Lehrertoilette mit eingebaut wurde. 
Die nächste Maßnahme, die umgesetzt wird, ist der Einbau von zwei Smartboards in 
den Klassenzimmern im Rahmen des Digitalpakts Schule. Die Vergabe dieses 
Vorhabens ist bereits erfolgt. 
 
Für den Flur vor den Klassenzimmern beschloss der Gemeinderat den Ankauf von drei 
Schuhregalen mit einer Länge von Jeweils 2,50 Metern.  Hierfür entstehen Kosten in 
Höhe von 975.-€.  
 
TOP 2  Protokoll der Sitzung vom 19.10.2021 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 19.10.2021 wurde per Umlauf bekannt gegeben. Es 
ergaben sich keine Einwände. 
 
TOP 3 Ausstattung des Bauhofes – Ankauf einer Reisigzange 
 

Für den Bauhof soll eine Reisigzange angeschafft werden. Dieses Gerät ist wie ein 

Greifarm einsetzbar. Dieses Gerät soll Zeitersparnis, Arbeitserleichterung und 

Entlastung von Handarbeiten für den Bauhof bringen. Die Anschaffung dieses Gerätes 

wird gemeinsam mit der Gemeinde Lauterach und gegebenenfalls auch mit der 

Gemeinde Rechtenstein erfolgen. Mit der Gemeinde Lauterach wurden bereits das 

Mulchgerät und die Unkrauthexe angeschafft. Für die Reisigzange lagen 2 Angebot vor. 

Ein Angebot der Firma Müller aus Ehingen-Altbierlingen zum Preis von 2.290,00 € netto 

und ein Vergleichsangebot in Höhe von 2.684,98 €. Der Gemeinderat entschied sich für 

das günstigere Angebot der Firma Müller. Die gemeinsame Beschaffung wird, wie bei 

den anderen Geräten über eine Vereinbarung geregelt. 
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TOP 4  8. Änderung der Abfallwirtschaftsatzung - 
Müllgebührenkalkulation 

 

Der Gemeinderat beriet über die Änderung der Abfallwirtschaftssatzung. Die Müllgebühren 

werden jährlich kalkuliert und anhand der Kalkulation neu festgesetzt. Ab dem Jahr 2023 

wird der Landkreis für alle Kreisgemeinden die Müllentsorgung wieder übernehmen. Ziel 

der Gemeinde ist es deshalb bei der Kalkulation noch nicht eingerechnete Rückstände 

bzw. Überhänge aus den Vorjahren bis zum Ende des Jahres 2022 aufzuarbeiten. Der 

Verlust des Kalkulationszeitraums 2018 in Höhe von 3.049,76 € und der Verlust aus dem 

Jahr 2019 in Höhe von 7.443,37 € werden durch Einstellung in die Kalkulation des 

Haushaltsjahres 2022 ausgeglichen.   

Ab dem 01.01.2022 ergeben sich folgende Müllgebühren für unsere Gemeinde: 

 

Grundgebühr       108,00 € (bisher 110,00 €) 

Banderole für Müllbehälter 35 Liter         3,90 € (bisher 3,50 €) 

Banderole Müllbehälter 50 Liter         5,60 € (bisher 5,00 €) 

Abfallsack                    9,00 € (bisher 8,30 €) 

 

Eine entsprechende Änderung der Satzung wird im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

 
TOP 5  Vergabe Umplanung Breitband 
 
Für die weitere Fördermöglichkeit des Breitbandausbaues durch Bundesmittel ist es 
erforderlich die bestehenden Planungen anzupassen und zu erweitern. In 4 Modulen 
solle das Infrastrukturkataster aktualisiert werden. Die sogenannte FTTX-
Masterplanung wird umgeplant und es werden eine Mobilfunkschemaplanung und eine 
Erfassung der Mobilfunkabdeckung durchgeführt. Die Gesamtkosten in Höhe von 
14.720.-€ netto werden zu 100 Prozent bezuschusst. 
 
TOP 6 Baugesuch Haldenstraße 1 
In der Haldenstraße 1 soll ein alter Lagerschuppen erneuert werden. Der Gemeinderat 
erteilte dem Vorhaben das Einvernehmen 
 
TOP  7            Bekanntgaben - Sonstiges 
Digitalisierung Sirenenanlage 

Für den digitalen Umbau der Sirenenanlage hat die Gemeindeverwaltung einen 
Zuschussantrag eingereicht. 
 
 
Im Anschluss erfolgte eine nicht öffentliche Sitzung 
 
 

Mit diesem Amtsblatt werden jedem Haushalt folgende 
Informationsblätter für das Jahr 2022 zugestellt 

Veranstaltungskalender 2022 der Gemeinde 
Leider wissen wir nicht, wie lange uns die Corona - Pandemie noch begleiten wird, trotz allem 

haben wir auch für das kommende Jahr 2022 einen Veranstaltungskalender 
zusammengestellt. Bezüglich Änderungen werden Sie rechtzeitig über das Amtsblatt 

informiert. 

Abfallkalender 2022 
Abfuhrtermine BLAUE TONNE 2022 
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Die Gemeinde Untermarchtal hat ab sofort für ihre Sporthalle folgende Stelle neu zu 
besetzen: 
 

Hausmeister(m/w/d) 
 
Der Beschäftigungsumfang ist als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
vorgesehen, ca. 20 Stunden monatlich. 

Die Vergütung erfolgt auf Stundenbasis. 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bis 17.12.2021 an das Bürgermeisteramt 
Untermarchtal, Herrn Bürgermeister Ritzler, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Bürgermeister Ritzler, Tel. 07393/917383; 
info@gemeinde-untermarchtal.de gerne zur Verfügung. 

 
 

Info zur Jahresendabrechnung 2021 - Wasser 

 
Liebe Haushaltsvorstände, 
zum Ende diesen Jahres sind wiederum die Wasseruhren abzulesen, um den endgülti-
gen Jahreswasserverbrauch eines Haushalts festzustellen. 
In den vergangenen Jahren baten wir Sie, der einfachheitshalber die Wasseruhr selbst 
abzulesen und das Ergebnis mitzuteilen. So wird es auch wieder in diesem Jahr sein.  

In den nächsten Tagen wird Ihnen hierfür ein Vordruck zugestellt.  

Bitte tragen Sie den Zählerstand in das vorgesehene Kästchen ein und geben Sie den 
Abschnitt bis zum 03.01.2022 an das Bürgermeisteramt zurück.  
Ich möchte mich bereits heute für Ihre Mühe und Ihre Mitarbeit bedanken.  

Bernhard Ritzler, Bürgermeister 

 
Ausgabe der Hundesteuer- und Grundsteuerbescheide 

 
Die Hundesteuer ist eine sog. Pflichtsteuer, die eine Gemeinde erheben muss; früher 
in einem gesonderten Hundesteuergesetz geregelt, heute im Kommunalabgabenge-
setz und in der örtlichen Hundesteuersatzung.  
Die Hundesteuer wird am 01.01. eines Jahres im Voraus fällig.   
 

Die Hundesteuer- und Grundsteuerbescheide für das Jahr 2022 werden in den 

nächsten Tagen zugestellt. 

 
 

Bescheinigung über die Pflicht zur Corona - Absonderung 

 
Das Formular zur Anforderung einer Bescheinigung über die Pflicht zur Absonderung sowie 
den Absonderungszeitraum erhalten Sie über unsere Homepage 
www.gemeinde-untermarchtal.de oder telefonisch unter 07393 917383. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 
 

http://www.gemeinde-untermarchtal.de/
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Räum -und Streupflicht 

 

Nach der Satzung vom 30.10.2001 sind die Straßenanlieger (Eigentümer, Mieter/Pächter) 

verpflichtet, innerhalb der geschlossenen Ortsanlage die Gehwege bei Schneehäufungen zu 

räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen, sofern keine Gehwege vorhanden sind, 

gelten die Seitenflächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter. Die 

Gehwege bzw. Seitenflächen müssen werktags ab 07.00 Uhr, sonn- und feiertags ab 

08.00 Uhr geräumt und gestreut werden. Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie 

Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Streumittel ist auf 

das Notwendigste zu beschränken. 

Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee -oder Eisglätte auftritt, ist 

unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu räumen und zu streuen.  

Die Pflicht endet um 21.00 Uhr.  

Um Beachtung wird gebeten – Ihre Gemeindeverwaltung 

 
 

 
 

Bekanntmachung 

 
Raumordnungsverfahren für den geplanten Steinbruch Fischersberg in 
Untermarchtal und Ehingen (Donau) 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen führt auf Antrag der Firma SWK Schotterwerk Kirchen 
GmbH & Co. KG für o.a. Vorhaben ein Raumordnungsverfahren nach § 15 
Raumordnungsgesetz i.V.m. §§ 18, 19 Landesplanungsgesetz durch. In diesem Verfahren ist 
eine raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend dem Planungsstand 
durchzuführen. 
 
Die SWK Schotterwerk Kirchen plant am Standort Fischersberg, Gemeinde Untermarchtal und 
Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, den Neuaufschluss eines Steinbruchs. Das 
Plangebiet liegt im Waldgebiet Fischersberg nördlich der B 311 und umfasst eine Fläche von 
ca. 31 ha. 
 
Die Planunterlagen sowie die Unterlagen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit liegen von 
 

13. Dezember 2021 bis einschließlich 28. Januar 2022 
im Rathaus Untermarchtal - Ausstellungsraum 

Bahnhofstraße 4, 89617 Untermarchtal 
 
während der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht aus. 
 
Jedermann kann sich bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Untermarchtal oder beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21, Konrad-Adenauer-Straße 
20, 72072 Tübingen zu dem Vorhaben unter raumordnerischen Gesichtspunkten äußern. 
Äußerungen sind auch elektronisch an folgende E-Mail - Adresse möglich: 
poststelle@rpt.bwl.de 
 
Die Verfahrensunterlagen und die Bekanntmachung sind auch abrufbar auf der Homepage des 
Regierungspräsidiums Tübingen unter  
Geplanter Steinbruch Fischersberg in Untermarchtal und Ehingen (Donau) - 
Regierungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de) 
 

mailto:poststelle@rpt.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt2/ref21/rvo-zav/rov-steinbuch-fischersberg/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt2/ref21/rvo-zav/rov-steinbuch-fischersberg/
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- Bekanntmachungen - Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren - 
Raumordnungsverfahren „Geplanter Steinbruch Fischersberg in Untermarchtal und 
Ehingen(Donau)“  
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist können die rechtzeitig erhobenen Einwendungen bzw. 
Äußerungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange mit dem Träger des 
Vorhabens, den Behörden, Verbänden und Betroffenen sowie den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, in einem Termin erörtert werden.  
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des UVP-pflichtigen Bauvorhabens nach §§ 18 und 19 UVPG 
entsprechend. Der betroffenen Öffentlichkeit wird im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben.  
 
Das Regierungspräsidium weist auf folgendes hin: 
 
• Das Raumordnungsverfahren dient nach §§ 18, 19 LplG dazu, festzustellen, 

1. ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung, insbesondere mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmt, 

2. wie das Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Raumordnung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt oder durchgeführt 
werden kann. 

Gegenstand der raumordnerischen Prüfung sollen auch ernsthaft in Betracht kommende 
Standort- und Trassenalternativen sein.  

• Im Raumordnungsverfahren geht es um die grundsätzliche Frage, ob das vorgesehene 
Vorhaben unter den Gesichtspunkten der Raumordnung geeignet ist bzw. welche 
grundsätzlichen Bedenken aus fachlicher Sicht gegen das geplante Vorhaben sprechen.  

Prüfungsmaßstab bei der raumordnerischen Beurteilung nach § 18 LplG sind die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung, wie sie in 
o § 2 Abs.2 Raumordnungsgesetz (BGBl.I 2008, S.2986), 

o im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 und  

o im Regionalplan Donau-Iller, verbindlich seit Oktober 1987 mit nachfolgenden 
Teilregionalplänen und Planentwürfen 

enthalten sind. Kleinräumige und fachtechnische Details sind grundsätzlich nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. 

• Das Raumordnungsverfahren schließt die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
raumbedeutsamen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf 
1. Menschen, Tiere und Pflanzen  
2. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft  
3.  Kultur- und sonstige Sachgüter sowie 
4. die jeweiligen Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 
entsprechend dem Planungsstand ein (raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP). 

• Neben der Beschreibung des Vorhabens sowie den zugehörigen Plänen zur Darstellung 
und Beschreibung des Vorhabens hat die Vorhabenträgerin folgende Unterlagen über die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens nach dem derzeitigen 
Planungsstand vorgelegt, die Bestandteil der Verfahrensunterlagen sind: 

○ Teil A: Einleitung 
○ Teil B: Beschreibung des Vorhabens und des Standortauswahlprozesses 
○ Teil C: Beschreibung und Beurteilung des Raums ohne Umweltsituation, der 

raumstrukturellen Auswirkungen des Vorhabens sowie Darstellung der 
Planungsempfehlungen 

○ Teil D: Raumordnerischer Umweltbericht 
○ Teil E: Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
○ Teil G: Karten und Pläne: 
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○ Teil H: Anlagen 
• Weitere relevante Informationen sind erhältlich bzw. Äußerungen und Fragen können 

beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 
Tübingen eingereicht werden. 

• Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens hat gegenüber dem Träger des Vorhabens 
und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung. Im Übrigen bleiben die 
Rechtsvorschriften über die Zulassung raumbedeutsamer Vorhaben unberührt. Danach 
erforderliche behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstige behördliche Entscheidungen werden 
durch das Raumordnungsverfahren nicht ersetzt.  

• Zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere deren Weitergabe an den 
Vorhabenträger im Rahmen des Verfahrens, wird auf die Datenschutzerklärung 
verwiesen. Diese kann auf der Internetseite unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rpt/datenschutz/ abgerufen werden. 

 
gez. Gamerdinger - Regierungspräsidium Tübingen  

 
 

 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Pressemitteilungen 
 

Polizeipräsidium Ulm 
 
Region - Polizei sorgt in der Weihnachtszeit für Sicherheit. 
Wie im vergangenen Jahr werden auch in diesem Jahr viele Weihnachtsmärkte und 
Veranstaltungen in der Adventszeit ausfallen müssen oder unter strengen Regeln stattfinden. 
Dennoch ist die Polizei für die Sicherheit unterwegs. Auch den Schutz der Gesundheit hat sie  
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/datenschutz/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/datenschutz/
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dabei im Blick. Sie setzt in erster Linie auf die Vernunft der Teilnehmenden. Stellt die Polizei 
Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest, schreitet sie mit Augenmaß aber konsequent ein, 
bringt Uneinsichtige zur Anzeige und erteilt wenn nötig Platzverweise. So sollen auch und 
gerade die Menschen, die sich an die Vorschriften halten, in Sicherheit die Zeit gesund 
überstehen können. 
Wie im vergangenen Jahr so schützt auch in diesem Jahr Abstand halten doppelt: Auf der 
einen Seite vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, andererseits werden aber auch 
Taschendiebe auf diese Weise ferngehalten. Denn die Täter nutzen Menschenmengen und das 
damit verbundene Gedränge, um sich zu bereichern. Dabei ist das Vorgehen der Täter 
unterschiedlich: Opfer werden in der Menge angerempelt oder sie werden unter einem 
Vorwand abgelenkt oder aber der Täter fragt sie einfach nach dem Weg. Teilweise sind die 
Diebe zu zweit oder dritt unterwegs, wobei einer Kontakt mit seinem potentiellen Opfer 
aufnimmt und der andere dann unbemerkt in die Tasche greift. Ein möglicher Dritter 
verschwindet dann mit den Wertsachen in der Menge. Auch zum Schutz vor Taschendieben 
wird die Polizei in der Adventszeit verstärkt unterwegs sein.Darüber hinaus wird sie auch im 
öffentlichen Nahverkehr präsent sein und kontrollieren, ob sich die Menschen an die 
Vorschriften der Corona-Verordnung halten. Denn auch hier muss der möglichen 
Ansteckungsgefahr mit konsequenter Einhaltung der AHA-Regeln begegnet werden: Alltag mit 
Maske, Hygieneregeln beachten, Abstand halten sind zum Wohle aller angezeigt. Zudem gilt 
seit Mittwoch die 3G-Regel für alle Busse und Bahnen. Bei ihren Kontrollen am Mittwoch auf 
dem Ulmer Weihnachtsmarkt musste die Polizei nur in Einzelfällen einschreiten und die  
Besucher auf die Maskentragepflicht hinweisen. 
Ebenso wichtig ist die Sicherheit im Straßenverkehr. Denn berauscht Fahren ist gefährlich, wie 
aktuelle Fälle zeigen: In Heidenheim prallte Anfang der Woche ein 56-Jähriger bei Heidenheim 
in eine Leitplanke. Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol; die Polizei prüft, ob 
das die Unfallursache war. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Für die 
Sicherheit im Straßenverkehr führt die Polizei derzeit verstärkt Kontrollen durch, die 
insbesondere verhindern sollen, dass jemand betrunken oder im Drogenrausch fährt. So 
zogen Polizisten beispielsweise am Dienstag in Biberach, Laupheim, Süßen und Ehingen vier 
Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschgift standen. 
 
Um sicher durch die Weihnachtszeit zu kommen rät die Polizei: 
   - Halten Sie auf Märkten die Corona-Vorschriften ein, damit wir alle gesund bleiben. 
   - Nehmen Sie auf Weihnachtsmärkten und zum Einkaufen nur das Nötigste an Wertsachen  
     mit. 
   - Tragen Sie die Wertsachen immer in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am  
      Körper. 
   - Lassen Sie Wertsachen oder Handtaschen nie unbeaufsichtigt und nicht in Fahrzeugen. 
   - Achten Sie darauf, dass die Fahrerin oder der Fahrer nüchtern bleibt. 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 
Riester-Zulage für 2019 noch bis Ende des Jahres sichern  
========================================================= 
Wer die staatliche Riester-Zulage für 2019 noch erhalten will, muss diese spätestens bis Ende 
2021 über den Anbieter seines Riester-Vertrages beantragen. Den dafür erforderlichen 
Zulagenantrag erhält man beim Vertragsanbieter. Wer die Zulage nicht jedes Jahr gesondert 
beantragen will, kann dort auch einen Dauerzulagenantrag stellen. Der Antrag auf Zahlung 
der Zulage wird dann automatisch von Jahr zu Jahr direkt durch den Anbieter gestellt. Die 
Angaben im Dauerzulagenantrag sollten allerdings regelmäßig überprüft werden. Ändern sich 
die persönlichen Lebensverhältnisse, wie zum Beispiel bei einer Heirat, der Geburt eines 
Kindes oder auch dem Kindergeldwegfall, müssen die Angaben im Antrag und gegebenenfalls 
auch die Eigenbeiträge zur Riester-Rente angepasst werden.  
 
Die volle staatliche Riester-Grundzulage für das Jahr 2019 beträgt 175 Euro pro Jahr. 
Zusätzlich wird eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro jährlich je Kind gezahlt. Einen 
sogenannten »Berufseinsteigerbonus« von zusätzlich einmalig 200 Euro erhalten alle 
Personen, die zu Beginn des ersten Beitragsjahres das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet  
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haben. Der Bonus wird gezahlt, damit bereits junge Menschen frühzeitig mit der 
Altersvorsorge beginnen.  
 
Mehr Informationen nicht nur zur gesetzlichen Rente, sondern auch zur privaten und 
betrieblichen Altersvorsorge erhalten Interessierte in den Servicezentren für Altersvorsorge 
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. An 19 Standorten landesweit gibt es 
dort produkt- und anbieterneutrale individuelle Intensivgespräche zur Altersvorsorge.  
 
 

 

Wege ins Ausland 
 
Wer Arbeitserfahrung im Ausland sammeln will, der kann sich im Rahmen der Online-
Veranstaltung „Wege ins Ausland“ informieren. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine 
(Aus-)Zeit im Ausland. Von Work & Travel über verschiedene Freiwilligendienste und Au-Pair-
Programme bis hin zu Sprachkursen oder einem Auslandsschuljahr ist vieles möglich. Aber 
welches 
Angebot ist das Richtige? Und wie sind die Bedingungen? Claudia Silvestroni, Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlerin der Bundesagentur für Arbeit gibt einen Überblick über die 
verschiedenen Möglichkeiten und seriösen Angebote eines Auslandaufenthaltes für junge  
Leute.  
Die einstündige Veranstaltung findet am Mittwoch, den 8. Dezember um 16 Uhr statt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die  
regionale Berufsberatungshotline unter 0731 160-888.  
 

Vortragsreihe „Zukunft gut finden“ 

Erfolgreich bewerben - Online zum Ziel 
 
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Donnerstag, den 9. Dezember einen 
weiteren Online-Vortrag im Rahmen der Reihe „Zukunft gut finden“ an. Der Titel der 
Veranstaltung lautet: Online zum Ziel - Ideen und Anregungen für die Bewerbung um eine 
Ausbildungsstelle. Mit der Veranstaltung informieren die Berufsberaterinnen Paulina Pohl und 
Heike Mantz wie eine erfolgsversprechende Bewerbung für eine Ausbildungsstelle aussehen 
kann. Inhaltlich stehen Bewerbungen per Email und per Onlineformular im Fokus. Die 
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.  
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die 
regionale Berufsberatungshotline unter 0731 160-777. Der Link zum Videokonferenzportal 
wird nach bestätigter Anmeldung zugesandt. Zur Teilnahme werden ein Computer mit 
Headset oder ersatzweise ein Notebook, Tablet oder Smartphone benötigt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

Durchgeführt wird die monatliche Vortragsreihe mit wechselnden 
Themenschwerpunkten von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm. Termine 
und Themen sind in der Veranstaltungsdatenbank auf arbeitsagentur.de oder auf der 
Seite Jugendberufsagentur Alb-Donau/ Ulm unter jubadub.de zu finden. 
 

Persönliche Beratung mit 2G 
 
Die Agentur für Arbeit Ulm bleibt auch in Zeiten hoher Infektionszahlen weiterhin geöffnet. In 
der Hauptagentur Ulm sowie in den Geschäftsstellen Biberach und Ehingen gelten zum Schutz 
der Kundinnen und Kunden und Kolleginnen und Kollegen die üblichen Hygiene- und 
Abstandsregeln. Zusätzlich wird ab sofort die 2G-Regel umgesetzt. Für persönliche Gespräche 
ist dann der Nachweis erforderlich, geimpft oder genesen zu sein. Es wird empfohlen, für 
diese persönlichen Gespräche möglichst einen Termin zu vereinbaren. Kundinnen und Kunden, 
die nicht geimpft oder genesen sind oder keine Auskunft zu ihrem Status geben möchten, 
werden online oder telefonisch beraten oder können eine Kurzberatung an einem 
Notfallschalter wahrnehmen. Die persönliche Arbeitslosmeldung ist auch weiterhin für alle 
Kundinnen und Kunden am Notfallschalter möglich.  
 

mailto:Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de
mailto:Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de
http://www.jubadub.de/
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Kundinnen und Kunden können Anliegen online erledigen 
Alle Kundinnen und Kunden können auch weiterhin viele Anliegen einfach und unkompliziert 
über die digitalen e-Services der BA oder telefonisch erledigen.  
Ausführliche Informationen zu den e-Services finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
Die Agentur für Arbeit Ulm ist weiterhin über die Sonderrufnummern 0731 160-900 erreichbar. 
 

Grundsicherung 
Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung wurde verlängert 

 
Bundestag und Bundesrat haben den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung 
(Arbeitslosengeld II) bis zum 31. März 2022 verlängert und am 23.11.2021 im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Damit werden von den Jobcentern weiterhin die tatsächlichen 
Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen und die Vermögensprüfung nur eingeschränkt 
durchgeführt.  
Die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zur Grundsicherung ist Teil des „Gesetzes zur 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der 
Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Auch nach dem 31. Dezember 
2021 findet nur eine eingeschränkte Vermögensprüfung statt. Die Kosten der Unterkunft werden 
weiterhin in tatsächlicher Höhe anerkannt. 

Die Sonderregelungen zum vereinfachten Zugang zur Grundsicherung gelten seit dem 
1. März 2020 und geben den Menschen die Garantie, dass das Existenzminium  
gesichert wird, sie ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen müssen und auch die 
Alterssicherung erhalten bleibt. 
 

 

 
 

Inklusion in der Kirchengemeinde 
Barrieren machen vielen die Teilhabe schwer. Bevor aber Rampen installiert, Eintrittspreise 
gesenkt oder Broschüren in leichter Sprache geschrieben werden können, braucht es 
Veränderung: In den Einstellungen gegenüber dem, was „anders“ ist. Es braucht ein Gespür 
und Offenheit dafür, was anderen das Leben schwer macht. Die Veranstaltung soll einen 
ersten Einstig in die Beschäftigung mit dem Thema Inklusion in der Kirchengemeinde bieten 
und einen Impuls geben, sich gemeinsam mit anderen über Leitbilder Gedanken zu machen 
und so das Bewusstsein für das Thema Inklusion fördern. 
Referent*in Rainer Scheufele (Projekt „Aufbruch Quartier“, Schwerpunkt Inklusion und 
diakonische Gemeindeentwicklung) 
 
Datum  Do, 16. Dezember 2021, 19.30 – 21.00 Uhr 
Ort    online 
Gebühr   Teilnahme kostenfrei 
Anmeldung   bis 15.12.2021 beim EBAM 
Veranstalter   EBAM 
Zielgruppe  Ehrenamtliche aus den Kirchenbezirken Ulm & Blaubeuren und alle am 

Thema Interessierten 
 
 

DHL Shop im Infozentrum 
 
Wir möchten gerne wieder einmal alle Einwohner auf den Betrieb des DHL-Shops im Infozentrum hinweisen. Der 
Shop bietet die Möglichkeit Pakete oder Päckchen in der Gemeinde abzusenden und auch der Erwerb von 
Briefmarken ist möglich. Das Angebot des DHL-Shops steht zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zur 
Verfügung. Letzte Annahme der Pakete oder Päckchen, freitags bis 09:00 Uhr, sonst können wir leider nicht 
garantieren, dass das Paket oder Päckchen am Freitag noch raus geht. 
 
Bitte nutzen Sie dieses Angebot nach Möglichkeit. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices
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SCHULEN 

 

 
 

Realschule Munderkingen stellt sich vor 
  
Am Montagabend fanden sich rund 35 Eltern zur Informationsveranstaltung, unter Einhaltung 
der aktuellen Coronaregeln, im Atrium der Schule an der Donauschleife ein, um einen Einblick 
in die Realschule hier am Schulstandort Munderkingen zu erhalten.  
 Jutta Braisch zeigte an verschiedenen Beispielen auf, was die Realschule Munderkingen 
auszeichnet und welche Gründe für eine Wahl dieses Schulstandortes sprechen. Anschließend 
wurden die Eltern in kleinen Gruppen durch das Gebäude geführt. Sie konnten in den 
Fachräumen den 3D-Drucker und die CNC-Fräsmaschine anschauen, in Chemie die Elemente 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts kennenlernen, sowie AES und Französisch als 
Wahlpflichtfächer ab Klasse 7. Auch die zukünftigen Klassenzimmer der Klasse 5 konnten 
bestaunt werden, denn jedes Klassenzimmer der Schule ist mit einem neuen SMART-Board 
ausgestattet. Felix Pfeifer und Natascha Krupienski führten den Eltern vor, wie der Unterricht 
mit SMART-Boards und Dokumentenkamera heute aussieht.  
  
Am Schluss gab es noch die Möglichkeit Fragen zu stellen, bevor alle zufrieden nach Hause 
gingen.  

 

Vereinsmitteilungen 

 

ACHTUNG ABSAGE - Mitteilung der Freiwillige Feuerwehr Untermarchtal 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Die Jahreshauptversammlung am 04.12.2021 in der Mehrzweckhalle muss leider 
ebenfalls CORONABEDINGT abgesagt werden. 
 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Untermarchtal 

 

 
 

Sportverein Untermarchtal e.V. 1946  

Die geplante „Weihnachtsfeier“ am 04.12.2021 kann leider CORONABEDINGT auch 

in diesem Jahr nicht stattfinden. 

Ihr Sportverein Untermarchtal 
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FC Marchtal 

TSV Allmendingen – FCM  2:0 
Ungerechte Niederlage! Gegen den ambitionierten TSV Allmendingen bot man die wohl beste 
Saisonleistung, belohnte sich aber nicht mit etwas Zählbarem. Von Beginn an war man gut im 
Spiel und begegnete dem Tabellendritten auf Augenhöhe. Der Gegner hatte zwar etwas mehr 
Ballbesitz, doch die gefährlicheren Aktionen gingen vom FCM aus. Neben einigen zaghaften 
Annäherungen hatte Leon Wallewein kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß. Eine Flanke 
von der linken Seite landete beim Youngster, doch sein Abschluss überwand lediglich den 
Torhüter, nicht aber den auf der Linie postierten Abwehrspieler, der in höchster Not klären 
konnte. Auch nach dem Pausentee wusste der FC Marchtal zu überzeugen. Jan Maikler tankte 
sich mit einem Solo durch die Abwehrreihen durch und legte vor dem Keeper quer auf den 
Mitgelaufenen Jan Wallewein, der mit dem langen Fuß den Ball über die Linie drückte. Leider 
zählte der Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition nicht. So kam es wie es 
kommen musste und die ansonsten gut in Schach gehaltene Offensive der Gastgeber schlug 
eiskalt zu. Bei einem Freistoß aus halblinker Position leistete man sich eine Unachtsamkeit, 
indem man den Angreifer am langen Pfosten nicht bewachte und zum Ball durchlaufen ließ 
(65.). In den Folgeminuten musste der FCM diesen Schlag erst einmal verdauen, denn 
Allmendingen wurde in dieser Phase stärker. Unglücklich, bitter und enttäuschend, dass man in 
diesen Minuten einen äußerst umstrittenen Gegentreffer zum 0:2 hinnehmen musste (71.). 
Nach einem Schnittstellenball konnte der starke Markus Kobylka zunächst noch parieren, doch 
der Ball landete vom Gegner beim deutlich im Abseits positionierten Angreifer, der ins halbleere  
Tor einschieben konnte. Die Moral des FCM war aber herausragend und führte zu einer Reihe 
weiterer guter Chancen. Das Tor der Gastgeber schien an diesem Tag aber wie vernagelt zu 
sein. Sowohl Alexander Schwald mit einem Freistoß, als auch Fabian Illich mit einem Kopfball 
und David Traub mit einer Direktabnahme scheiterten sehr knapp am Torerfolg. 
 
TSV Allmendingen II – FCM II  3:1 
 
Zu spät aufgewacht! Im vernebelten Ennahofen musste die Reserve mit den schwierigen 
Witterungsverhältnissen kämpfen. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und zeigten 
individuelle Klasse. Vor allem der Spielmacher der Gastgeber konnte kaum gebremst werden 
und erzielte per Doppelschlag die frühe Führung für die Hausherren (14. und 18.). Durch Daniel 
Glökler kam man aber kurz darauf zum Anschlusstreffer (21.). Im zweiten Durchgang konnte 
sich der FCM deutlich besser präsentieren und begann die Partie zu dominieren. Zaghafte 
Annäherungen konnte man zwar zu Hauf verzeichnen, doch echte zwingende Ansätze waren 
weiter Fehlanzeige. In den Schlussminuten konnten die Gastgeber den Deckel draufmachen 
(80.). 
 
Ergebnisse 
D-Jugend: SSV Ehingen-Süd – SGM Marchtal 4:3 

 

FCM – SG Ersingen  2:4 
 
Gebrauchter Tag! Gegen die SG Ersingen legte man einen fulminanten Start hin. Ein traumhafter 
Angriff über den rechten Flügel wurde mit einer perfekt getimten Flanke von Leon Wallewein 
und einer erfolgreichen Direktabnahme von Fabian Illich mit der frühen Führung gekrönt (3.). 
Einen Angriff später hatte Oliver Gnannt das 2:0 auf dem Fuß, doch der Angreifer ließ die Mega-
Chance liegen und trag mit seinem Abschluss nur die Latte. Postwendend wurde dies vom 
Gegner bestraft. Einen Freistoß konnte Markus Kobylka nur nach vorne abwehren, wo der 
gegnerische Angreifer bereitstand und zum Ausgleich einschieben konnte (6.). Die in den letzten 
Wochen sehr stabil stehende Abwehrreihe offenbarte immer wieder große Lücken und ließ den 
Gegner vor allem über die Flügel immer wieder durchbrechen. Durch krasse individuelle Fehler 
geriet man binnen kürzester Zeit mit zwei Toren in Rückstand (12. und 17.). Fußballerisch 
konnten die Gäste deutlich besser überzeugen, als die Hausherren. Nach und nach konnte man 
zwar die Lücken etwas besser schließen, doch gleichzeitig keine zwingenden Aktionen nach 
vorne kreieren. Das Spiel plätscherte vor sich hin bis kurz vor der Pause, als ein abgefälschter  
Abschluss der Gäste im Tor landete und zum ernüchternden Halbzeitstand von 1:4 führte (44.). 
Im zweiten Durchgang konnte man wie so oft besser überzeugen und die Partie an sich reißen. 
Viele Angriffe führten durch fehlende Genauigkeit oder Abschlusspech nur zu einem Hauch von  
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Gefahr. Den besten Spielzug krönte man mit einem Treffer. Ein genialer Schnittstellenball von 
Jan Maikler hebelte die Abwehrreihe aus und setzte Fabian Illich in Szene, der vor dem Keeper 
querlegte auf den mitgelaufenen Florian Glökler (70.). In den Schlussminuten zeigte man sich 
zwar sehr bemüht, noch einmal ranzukommen, doch dies wollte nicht gelingen. 
 
FCM II – SG Ersingen II  3:2 
 
Durststrecke beendet! Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück konnte man gegen das 
Tabellenschlusslicht aus Ersingen einen etwas glücklichen Heimsieg einfahren. Optisch 
überlegen startete man in die Partie. Spielertrainer Marco Eckert besorgte mit einem 
sehenswerten Chip über den Torwart die Führung (8.). Das Aufbauspiel war jedoch deutlich zu 
fehleranfällig, was die Gäste bestraften. Zunächst kassierte man den Ausgleich per Elfmeter 
(14.), dann geriet man durch verschlafenes Abwehrverhalten in Rückstand (40.). Dieser hätte 
noch deutlicher ausfallen können, doch der zweite Strafstoß für die Gäste verfehlte sein Ziel. 
Nach dem Seitenwechsel konnte man sich etwas fangen und zielstrebiger nach vorne spielen. 
Zunächst besorgte Holger Stützle ebenfalls per Strafstoß den Ausgleich (56.). Kurz vor Schluss 
konnte erneut Holger Stützle per Last-Minute-Treffer den glücklichen Sieg perfekt machen (89.). 
 

Was sonst noch interessiert 

 
 

Gemeinde Obermarchtal 
 

Bei der Gemeinde Obermarchtal ist für das Kindergartenjahr 2022 / 2023 die 
 

Stelle als Anerkennungspraktikant/-in (m/w/d) 
 

im Kindergarten zu besetzen. 
 
Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bis Montag, den 06.12.2021 an Herrn Bürgermeister Martin 
Krämer, Gemeinde Obermarchtal, Hauptstraße 21, 89611 Obermarchtal. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Bürgermeister Martin Krämer unter Tel. 
07375/205, sowie unter der 
E-Mail-Adresse: gemeinde@obermarchtal.de 
zur Verfügung. 
 
Gerne kann auch ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden. 
 
 

LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung 
 

Adventsfeier mit Diakon Schmid 
Auf Grund der angespannten Corona-Lage müssen wir die Adventsfeier am 
Donnerstag, 09.12.2021, leider absagen. Es ist traurig, aber was soll man machen?  
Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.  
Bleibt POSITIV gestimmt und NEGATIV getestet. 
Andrea Fischer, Anita Burgmaier und die Vorstandschaft 
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Chor fEinklang setzt Proben bis Anfang Januar aus 

In einer von der Vorsitzenden des Liederkranzes Kirchen Heidi Huber einberufenen Sitzung am 

Freitag, dem 19.11.2021, mit den Mitgliedern des Ausschusses und dem Chorleiter Christian 

Vogt, sollte hauptsächlich die Vorbereitung der Mitgliederversammlung am Freitag den 

14.01.2022 auf der Tagesordnung stehen. Auf Grund der aktuellen Infektionslage war jedoch 

das Thema „Chorprobe unter Corona-Bedingungen“ zusätzlich in die Tagesordnung 

aufgenommen worden. 

Nach den aktuellen Vorgaben der Landesregierung sind Chorproben unter 2G-Bedingungen 

grundsätzlich möglich. Trotzdem stellte sich die Frage, ob Proben in der jetzigen Situation, mit 

steigenden Inzidenz-Zahlen, gegenüber den Sängern zu verantworten wären. 

Diese würden sich alleine durch die Einladung zur Chorprobe sicher fühlen. Aber selbst unter 

2G-Bedingungen und zusätzlichem Selbsttest vor der Probe kann diese Sicherheit nicht 

gewährleistet werden. 

Deshalb hat der Ausschuss, auch nach Rücksprache mit dem Chorleiter, den Beschluss 

gefasst, die Chorproben bis Anfang Januar 2022 auszusetzen. Die erste Chorprobe, dann im 

Probenraum des Chors in der Turn- und Festhalle in Kirchen, soll am Dienstag den 11.01.2022 

stattfinden. Während dieser Chorprobe werden, unter anderem, die Lieder einstudiert oder 

wiederaufgefrischt, die bei der Mitgliederversammlung am Freitag dem14.01.2022 gesungen 

werden. Alle aktiven und passiven Mitglieder des Liederkranzes sind zu dieser Probe 

eingeladen, um für die Mitgliederversammlung ihr Repertoire aufzufrischen. 

Ehingen-Kirchen, den 22.11.2021 Reinhard Höser  Pressewart 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
                    

           0               Kirchliche Mitteilungen  

    und Gottesdienstordnung       

     St. Andreas 
    Untermarchtal und Gütelhofen 
Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589     

        E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Epp): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

                                                     und Donnerstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

Homepage: www.se-marchtal.de 

Pfarrer Gianfranco Loi Tel. 07375 92131 E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 92131 E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de 

Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  

 

Gültig vom 05.12. bis 19.12.2021 
 

Öffentliche Gottesdienste in unseren Kirchen der Seelsorgeeinheit Marchtal 

Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Andreas Untermarchtal und in den 

anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit Marchtal 

Das Tragen vom Mundschutz ist Pflicht, und zwar eine FFP2 Maske oder ein 

medizinischer Mundschutz. (Dies gilt auch für Kinder ab dem 6. 

Lebensjahr) Wir halten die Abstände von 1,5 Metern ein. Es sind immer 

zwei Ordner anwesend.  

 
Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal 
anrufen Tel. 0737592131 
 

Gottesdienste in der Klosterkirche Untermarchtal 
Die Registrierung der Gottesdienstbesucher*innen erfolgt in der Klosterkirche in Untermarchtal 
an Sonn- und Feiertagen über die Luca-App, oder mit einem Zettel, den Sie vor Ort ausfüllen, 
oder mit einem Zettel mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer, den sie von zu Hause 
mitbringen. 
Die Anmeldepflicht entfällt ab dem 24.10.2021. 
 
Mit herzlichen Grüßen Die Schwestern vom Kloster Untermarchtal   
 

   

2. Adventssonntag  
Sa 04.12. 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

    -Patrozinium- 

    - Hl. Messe für Josef, Berta, Siegfried Herzog- 

    - Hl. Messe für Rosa Britsch- 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

So 05.12. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

 

 



 

 

08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Neuburg 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Mo 06.12. Nikolaus 

06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Di 07.12. Ambrosius 

06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  8-12.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Mi 08.12. Mariä Erwählung 

06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  18.30 Uhr Vesper, Klosterkirche 

  19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Do 09.12. 07.30 Uhr Schülergottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

  19.00 Uhr Eucharistiefeier/ Rorate, Klosterkirche 

 

Fr 10.12. Sel. Marcantonio Durando 

06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  13-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

17.30 Uhr Anbetung, Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, Dorfkirche 

St.Urban Obermarchtal   

  18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Sa 11.12. 07.00 Uhr Laudes mit Anbetung, Klosterkirche 

14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche  

 

3.Adventssonntag Gaudete   

Sa 11.12. 15.00 Uhr Taufe von Samuel Aierstock, Pfarrkirche Untermarchtal 

18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Untermarchtal 

 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Neuburg 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

So 12.12. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Emeringen 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

11.30 Uhr Taufe von Benno August Faßnacht, Pfarrkirche 

Untermarchtal 

18.00 Uhr Bußgottesdienst, Münster Obermarchtal   

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Mo 13.12. 06.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Di 14.12. Johannes vom Kreuz 

06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 



 

 

 8-12.00  Anbetung, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

Mi 15.12. 06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

 06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  

 

Do 16.12. 07.30 Uhr Schülerwortgottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

 09.00 Uhr Eucharistiefeier, Kapelle Lauterach 

19.00 Uhr Eucharistiefeier/Rorate, Klosterkirche  

 

Fr 17.12. 06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  13.00-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

  19.00 Uhr Friedensgebet, Klosterkirche 

 

Sa 18.12. 07.00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

  14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche 

   

4. Adventssonntag  
Sa 18.12. 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

  19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

So 19.12. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

KEINE Messe, Neuburg 

  10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  18.00 Uhr Bußfeier, Klosterkirche 

 

 
 
Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart Tel.: 0711 9791-4580 
E-Mail: vkl@landvolk.de 
 
Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) lädt alle Interessierten herzlich zum 
Familienwochenende ein. 
Von Donnerstag, 3. März bis Sonntag, 6. März 2022 lädt der VKL alle interessierten 
Familien, Großeltern und Alleinerziehenden mit Kindern herzlich ein zum Familienwochenende 
im Kloster Heiligkreuztal bei Riedlingen.  
Mit der Familie ins Kloster 
„Barmherzig sein“ klingt irgendwie altmodisch. Aber ist es das wirklich? Wer auf diese Frage 
eine Antwort sucht, ist beim Familienwochenende in der Fastenzeit im Kloster Heiligkreuztal 
genau richtig.  
Familien, Alleinerziehende und Großeltern mit Kindern sind herzlich eingeladen zum 
Familienwochenende ins Kloster Heiligkreuztal. Das Wochenende bietet die Möglichkeit, Ruhe 
zu finden, Gleichgesinnten zu begegnen oder einfach mal etwas Neues auszuprobieren.  
Das Kloster Heiligkreuztal ist der ideale Ort für ein Wochenende mit der Familie. Um einen 
guten Austausch zu fördern, besteht die Möglichkeit der Kinderbetreuung außerhalb der 
Gesprächsrunden. Ein selbst gestalteter Gottesdienst am Sonntagvormittag rundet das 
Programm ab.   
Die Leitung des Wochenendes haben Susanne Riedel-Zeller und Wolfgang Schleicher.  
Es kostet für Erwachsene 170 Euro, für Kinder 60 Euro. Das dritte und weitere Kinder sind 
frei. Landvolkmitglieder erhalten € 20 Ermäßigung für die Familie. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
 

mailto:vkl@landvolk.de


 
 
 
Bitte melden Sie sich bis zum Fr 4. Februar 2022 an bei der Geschäftsstelle des Verband 
Katholisches Landvolk e.V., Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, Tel.: 0711-4580 oder per Mail 
unter vkl@landvolk.de  
 
 

Für ein lichtvolles Weihnachten 
 

Die Initiative „Für ein lichtvolles Weihnachten“ startet auch in diesem Advent. Die 
Marienschwestern im Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe laden zur bewussten Gestaltung des 
Advents ein. Nicht der Schatten der Angst und Unsicherheit soll dominieren. Sondern Jesus, 
das Licht der Welt. Er soll auch in dieser Weihnacht ankommen können und Licht in die Welt 
und in das persönliche Leben bringen. 
Ganz konkret geht es so: Wer ein Licht entzünden möchte – für sich selbst oder für liebe 
Menschen, kann sich melden und Namen und Anliegen durchgeben. Die Marienschwestern 
entzünden diese Lichter in der Krönungskirche und beten für alle, die dabei sein möchten. Die 
Namen und Anliegen werden wieder in die Herzdose gelegt, die bei der täglichen 
Eucharistiefeier auf dem Altar steht – ganz nah bei Jesus – und untertags im Kapellchen, ganz 
nah bei Maria. Die geschriebenen Anliegen finden anonym Eingang in das Fürbittgebet der 
täglichen heiligen Messe. In der Christmette und während der Weihnachtszeit brennt bei der 
Krippe in der Krönungskirche eine dicke Kerze für alle, die sich ein lichtvolles Weihnachten 
wünschen. Kleine Kärtchen, auf die Namen derer eingetragen werden, für die ein Licht 
entzündet wurde, sind eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Die Kärtchen können in 
der Krönungskirche mitgenommen werden. Auf Wunsch werden sie zugeschickt.  
Kontaktdaten: „Lichtvolles Weihnachten“, Liebfrauenhöhe 5, 72108 Rottenburg, 07457/72-
300, Lichtvolles-Weihnachten@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de  
 
 

Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe  
 

„Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe: Hier findet Weihnachten statt“ heißt die für die 
Weihnachtszeit geplante Initiative der Schönstätter Marienschwestern auf der Liebfrauenhöhe. 
Mehrere über das Gelände verteilte Stationen laden ein, dem Weihnachtsgeheimnis auf die 
Spur zu kommen. Dass der „Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe“ allen, die kommen, ein 
Weihnachtserlebnis vermittelt und den Glauben stärkt: „Gott ist da – für mich!“, das ist das 
tieferliegende Anliegen der Marienschwestern mit dieser Initiative. Herzlich eingeladen sind 
Erwachsene, Familien mit Kindern und alle die Freude am Erleben und Entdecken der 
Weihnachtsstationen haben.  
Mehr Informationen zu dieser Initiative und zu den weiteren Stationen des Weihnachtsweges: 
www.liebfrauenhoehe.de 

 
 

„Neues Jahr – neue Wege“ – Besinnungstage am Jahresbeginn 
  

„Neues Jahr – neue Wege“ ist Thema der Besinnungstage am Jahresbeginn, zu denen das 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe vom 14. - 16. Januar 2022 einlädt. Beginn ist um 18 Uhr 
mit einem gemeinsamen Abendessen. 
Mit dem neuen Jahr liegen neue Tage und neue Wege vor uns. Die Teilnehmer sind 
eingeladen, auf die Wege des vergangenen Jahres zurückzuschauen, um die Spuren Gottes 
und seine Führung zu entdecken. Die Besinnungstage bieten die Chance, sich  
eine Auszeit zu gönnen und Gottes Botschaft für sich persönlich in den Blick zu nehmen, der 
jedem Einzelnen zusagt: Du wirst geführt! Ein Vortrag, gestaltete Gebetszeiten, eine „Stunde 
vor dem Herrn“,ein Pilgerweg mit Impulsen, Stille sowie Zeit zur persönlichen Besinnung sind 
Elemente dieses Wochenendes. 
 
Information und Anmeldung: Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe,  
Tel. 07457 72-300, wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de 
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